
Selbstschuldnerische Elternbürgschaft 
 
Die nachfolgend, als Eltern bezeichneten Personen, bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie 
für alle finanziellen Verpflichtungen – auch wenn es sich um einen Vertrag mit mehreren 
Mietern handelt –, die aus dem Mietervertrag von 

 

 

 
(Mieter) 

 
für die Mietwohnung belegen 

 in  
 

mit 

 

 

 
(Vermieter) 

 
herrühren, in vollem Umfange aufkommen werden. 
 
Im Einzelnen sind hier zu nennen: 
 
¾ Mietrückstände 
¾ Nachzahlungen aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 
¾ Kosten zur Behebung von Beschädigungen an der Mietsache 
 
Eltern, wohnhaft in 

 
 

Name der Mutter :  

Unterschrift :  

Ort, Datum :  
 

Name des Vaters :  

Unterschrift :  

Ort, Datum :  
 
Kopien der Personalausweise der Unterzeichner werden beigefügt. 


